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Norm

BDG 1979 §43;

SPG RichtlinienV 1993 §1 Abs3;

WaffG 1996 §21 Abs2;

WaffG 1996 §22 Abs2;

1. BDG 1979 § 43 heute

2. BDG 1979 § 43 gültig ab 10.10.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 143/2024

3. BDG 1979 § 43 gültig von 31.12.2009 bis 09.10.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 153/2009

4. BDG 1979 § 43 gültig von 29.05.2002 bis 30.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2002

5. BDG 1979 § 43 gültig von 01.07.1997 bis 28.05.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/1997

6. BDG 1979 § 43 gültig von 01.01.1980 bis 30.06.1997

Rechtssatz

§ 1 Abs 3 SPG RichtlinienV 1993 verlangt von Organen des ö>entlichen Sicherheitsdienstes zur Erfüllung ihrer

Aufgaben ein Einschreiten außerhalb des Dienstes nur dann, wenn ihnen dies - sofern die weiteren Voraussetzungen

gegeben sind - nach den eigenen Umständen zumutbar ist. Damit kommt ein Organ des ö>entlichen

Sicherheitsdienstes außerhalb des Dienstes nicht in die Lage, sich unbewa>net einer ihm zwangsläuAg erwachsenden

Gefahr aussetzen zu müssen, der am zweckmäßigsten nur mit Wa>engewalt begegnet werden kann, wie dies § 22 Abs

2 Wa>G 1996 verlangt. Auch aus § 43 BDG 1979 lässt sich nicht ableiten, dass ein Organ des ö>entlichen

Sicherheitsdienstes außerhalb des Dienstes sich einer derartigen Gefahrensituation unbewa>net auszusetzen hätte.

Da sich die aus § 43 Abs 1 und Abs 3 ergebenden DienstpBichten ausdrücklich auf die dienstlichen Aufgaben des

Beamten beziehen, kommen sie für die Zeit außer Dienst nicht zum Tragen. Schon angesichts der in § 1 Abs 3 SPG

RichtlinienV 1993 für das Einschreiten außerhalb des Dienstes verlangten Zumutbarkeit kann auch nicht gesagt

werden, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben eines Organes

des ö>entlichen Sicherheitsdienstes nicht erhalten bliebe, wenn sich dieses Organ außer Dienst nicht unbewa>net

einer qualiAzierten Gefahr iSd § 22 Abs 2 Wa>G 1996 aussetzt. § 1 Abs 3 SPG RichtlinienV 1993 tri>t insofern für das

Verhalten außer Dienst eine besondere Regelung.Paragraph eins, Absatz 3, SPG RichtlinienV 1993 verlangt von

Organen des ö>entlichen Sicherheitsdienstes zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Einschreiten außerhalb des Dienstes

nur dann, wenn ihnen dies - sofern die weiteren Voraussetzungen gegeben sind - nach den eigenen Umständen

zumutbar ist. Damit kommt ein Organ des ö>entlichen Sicherheitsdienstes außerhalb des Dienstes nicht in die Lage,
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sich unbewa>net einer ihm zwangsläuAg erwachsenden Gefahr aussetzen zu müssen, der am zweckmäßigsten nur mit

Wa>engewalt begegnet werden kann, wie dies Paragraph 22, Absatz 2, Wa>G 1996 verlangt. Auch aus Paragraph 43,

BDG 1979 lässt sich nicht ableiten, dass ein Organ des ö>entlichen Sicherheitsdienstes außerhalb des Dienstes sich

einer derartigen Gefahrensituation unbewa>net auszusetzen hätte. Da sich die aus Paragraph 43, Absatz eins und

Absatz 3, ergebenden DienstpBichten ausdrücklich auf die dienstlichen Aufgaben des Beamten beziehen, kommen sie

für die Zeit außer Dienst nicht zum Tragen. Schon angesichts der in Paragraph eins, Absatz 3, SPG RichtlinienV 1993 für

das Einschreiten außerhalb des Dienstes verlangten Zumutbarkeit kann auch nicht gesagt werden, dass das Vertrauen

der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben eines Organes des ö>entlichen

Sicherheitsdienstes nicht erhalten bliebe, wenn sich dieses Organ außer Dienst nicht unbewa>net einer qualiAzierten

Gefahr iSd Paragraph 22, Absatz 2, Wa>G 1996 aussetzt. Paragraph eins, Absatz 3, SPG RichtlinienV 1993 tri>t insofern

für das Verhalten außer Dienst eine besondere Regelung.
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